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RS OGH 1955/1/13 2Ob939/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1955

Norm

EO §35 Abs3 B

ZPO §235 Abs1 E

ZPO §411

Rechtssatz

Wurde im Oppositionsprozeß eine Klagserweiterung zugelassen, so geht die Rechtskraft des die Zulassung

aussprechenden Beschlusses einer nachträglichen Wahrung der (durch die Klagserweiterung verletzten)

Eventualmaxime vor.
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